
Deregulierung und Entbürokratisierung: 
Entwurf des Ersten Bayerischen Modernisierungsgesetzes 
Text: Thomas Lenzen

D er Bayerischen Architektenkam-
mer wurde von der Bayerischen 
Staatskanzlei die Möglichkeit ein-
geräumt, zum Entwurf des Ers-

ten Bayerischen Modernisierungsgesetzes 
Stellung zu nehmen.

Da neben einer Vielzahl von gesetzlichen 
Regelungen insbesondere die Bayerische Bau-
ordnung „modernisiert“ werden soll, haben 
wir gerne die Gelegenheit wahrgenommen, 
Staatsminister Dr. Florian Herrmann, MdL, 
konkrete Hinweise zu übermitteln, die aus 
Sicht der Bayerischen Architektenkammer bei 
der weiteren Bearbeitung des Entwurfs drin-
gend berücksichtigt werden sollten.

Dem grundsätzlichen Anliegen des Gesetz-
entwurfs stimmen wir zu. Überbordende Bü-
rokratie lähmt die gesellschaftliche Entwick-
lung, ein Befreiungsschlag ist dringend erfor-
derlich, um negative Auswirkungen zu 
vermeiden und die dringend notwendigen 
Transformationsprozesse in den Bereichen Kli-
maschutz und Klimaanpassung, Ressourcen-
schonung, Kreislaufwirtschaft und Innenent-
wicklung neben Sicherheit und Ordnung zu 
gewährleisten.

Deshalb haben wir uns mit einer Vielzahl 
konstruktiver Vorschläge zur Entbürokrati-
sierung des Bauens in die dringend notwen-
dige Debatte eingebracht. Der Gebäude-
typ-e weist in diese Richtung und soll nun 
auch durch die notwendigen zivilrechtlichen 
Rahmenbedingungen unterstützt werden. 

Leider lässt der vorliegende Gesetzesent-
wurf des Ersten Bayerischen Modernisie-
rungsgesetzes eine positive Steuerungswir-
kung an entscheidenden Stellen vermissen. 
Es fehlen nach unserer Einschätzung im Ent-
wurf wesentliche Aspekte, die das Bauen im 
Bestand weiter vereinfachen und eine echte 
Chance auf weniger Bürokratie versprechen 
würden. Wie kann z.¹B. die rechtssichere Wie-
der- und Weiterverwendung von Bausto�en 
und Bauteilen unbürokratischer als bisher er-
möglicht werden?

Hier sind dringend Antworten und ord-
nungspolitische Impulse gefragt, sonst wird 
erneut eine wertvolle Chance vertan, den un-
bedingt notwendigen Transformationspro-
zess des Bauens in Richtung RessourceneÁ-
zienz und Kreislaufwirtschaft zu beschleuni-
gen und aktiv zu steuern.

Angesichts der Vielzahl der Kritikpunk-
te haben wir eine gründlichere Diskussion 
mit mehr Zeit für die Entwicklung eines 
ausgewogenen Bauordnungsrechts ange-
regt und hierzu gerne unsere Expertise an-
geboten. 

Eine Novellierung der BayBO sollte nicht 
in Teilschritten, sondern umfassend und mit 
ausreichendem Vorlauf und Übergangsfrist 
erfolgen. Nur so können Kompensationspo-
tenziale und Abhängigkeiten sowie Konse-
quenzen aus Sicht der Anwenderpraxis rich-
tig eingeschätzt werden. Für eine vertiefen-
de Diskussion zur Lösung der genannten 
Kritikpunkte steht der Berufsstand bereit. 

Die ausführliche Stellungnahme der 
Bayerischen Architektenkammer können 
Sie hier nachlesen: ogy.de/lwsp

Wir verweisen hier auch insbesondere 
auf die dort im Anhang befindliche Stel-
lungnahme zu den einzelnen Artikeln des 
Gesetzentwurfes. p

Preis für Baukultur 2025 
Diesmal zum Thema „Transformation mit Qualität“
Einreichung vom 1. September bis zum 7. November 2024 

U nter dem Motto „Transformation 
mit Qualität“ lobt der Europäi-
sche Metropolregion München 
e.V.  (EMM e.V.) in Kooperation 

mit der Bayerischen Architektenkammer, 
der Landeshauptstadt München, dem Bay-
erischen Städtetag sowie dem Bayeri-
schen Gemeindetag und der Bundesstif-
tung Baukultur zum vierten Mal den Preis 
für Baukultur aus. Der Preis steht unter 
der Schirmherrschaft des Bayerischen 
Staatsministers für Wohnen, Bau und Ver-
kehr Christian Bernreiter, MdL.

Transformation positiv begegnen und 
mit Qualität gestalten – mit der Auslo-
bung des Preises für Baukultur identifi-
ziert der EMM e.V. beispielgebende Bau-
projekte aus der Region und präsentiert 
sie im Rahmen der darau�olgenden Ver-
anstaltungsreihe „Transformation mit Qua-
lität“ und der Wanderausstellung einem 
breiten Publikum. Das scha�t Aufmerk-
samkeit für mehr Baukultur und fördert 
den Austausch hierzu, mit dem Ziel, auch 
künftigen Bauvorhaben in der Region 
mehr Qualität zu verleihen. 

Gesucht werden vorbildhafte „gemischt 
genutzte Quartiere, Stadt- und Ortsteilzen-
tren“ sowie „Orte für gutes Zusammenle-
ben“ in der Metropolregion München, die 
in den letzten sechs Jahren realisiert wur-
den. Am 1. September 2024 startet die of-
fizielle Projekteinreichung, Einsendeschluss 
ist der 7. November 2024.

Mehr Informationen und das Einreichportal 
finden Sie hier:  ogy.de/6qw2
Bewerben Sie sich jetzt und machen Sie Ihr 
Projekt in der gesamten Region bekannt! p
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